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Regeln für Events von Kids & Teens 

Disziplin 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich den Anordnungen der Eventleitung zu unterordnen. Wer diese 
missachtet, wird ohne Vergütung des Eventbeitrages auf eigene Kosten nach Hause entlassen. Für die 
Rückkehr des Teilnehmers sind die Eltern verantwortlich. 
Falls der Anlass eine Übernachtung beinhaltet, wird grundsätzlich nach Geschlechtern getrennt 
übernachtet. Ehepaare bilden hier eine Ausnahme. 
Der Aufenthalt in einem Zimmer / Zelt des andern Geschlechts ist verboten. 
 

Suchtmittel / Elektronische Geräte 
Der Event wird suchtmittelfrei durchgeführt. Wer Probleme mit Alkohol, Drogen, Rauchen etc. hat, 
meldet sich umgehend beim Eventleiter. Elektronische Geräte (Handy, MP3, etc.) dürfen im Rahmen der 
von der Eventleitung gegebenen Richtlinien genutzt werden. 
 

Teilnahme am Programm 
Die Teilnahme am Programm ist obligatorisch. Ausnahmen können  von der Eventleitung bewilligt 
werden. 
 

Ausgang 
Ein Aufenthalt ausserhalb der Event-Location muss durch die Eventleitung bewilligt werden. 
 

Allgemeine Geschäftsbestimmungen (AGB) 

Gültigkeit der Anmeldung 
Falls ich minderjährig bin, verpflichte ich mich, die ausgefüllte Anmeldung meinen Eltern zu zeigen und 
von ihnen das Einverständnis einzuholen. 
Bei Abmeldung bis zum Anmeldeschluss werden keine Kosten belastet. Nach Abmeldung nach 
Anmeldeschluss ohne Arztzeugnis müssen 50% der Eventkosten, bzw. Selbstkosten des Organisators 
bezahlt werden. 
 
Wir empfehlen für grössere Anlässe, eine private Annulationskostenversicherung abzuschliessen. 
 

Datenverwendung 
Daten aus dieser Onlineanmeldung werden in elektronischer Form gespeichert und können für Zwecke 
des Organisators verwendet werden. Wird das Camp unter Jugend und Sport durchgeführt, werden die 
geforderten Daten an J+S weitergeleitet. Findet eine Zusammenarbeit mit einer externen Organisation 
statt, werden die notwendigen Informationen weitergeleitet (z.B.: Hotel, Reiseunternehmen, etc). 
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Bild- und Tonaufnahmen 
Wir behalten uns vor, gemachte Bild- und Tonaufnahmen für Werbezwecke im Rahmen der Organisation 
zu verwenden. 
 

Wertgegenstände 
Für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. 
 

Versicherung 
Ist in jedem Fall Sache des Teilnehmers. Bei unseren Events besteht für Schäden an gemieteten Objekten 
keine Versicherung. Die/ der Inhaber der elterlichen Gewalt verpflichten sich, diesbezügliche Schäden, 
welche durch ihre Kinder verursacht werden, vollumfänglich zu übernehmen. Der Organisator 
übernimmt dafür keine Haftung. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, eine Kranken- und 
Unfallversicherung abzuschliessen. Ebenfalls empfehlen wir, eine Privat-Haftpflichtversicherung 
abzuschliessen (Für Leiter obligatorisch). Für die Anreise und Rückreise zu unseren Veranstaltungen ist 
jeder selber verantwortlich! 
 

Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Zürich. 


